
Ergänzend zu den „Allgemeinen 
 Liefer bedingungen“ Stand: 2011 und der 
„Ergänzungs klausel Erweiterter Eigentums
vorbehalt“ Stand: 2011 sowie die  Ergänzung 
der „Software klausel“ Stand 2012 des Zentral
verbands Elektrotechnik und Elektro industrie 
e.V. gelten unsere Allgemeine Geschäfts
bedingungen in Folge AGB genannt.

E1 Pflichtenheft
Das vom Besteller zu erstellende und vom Liefe-
rer akzeptierte Pflichtenheft ist Bestandteil des 
Auftrags. Liegt vom Besteller nur ein Grobkonzept 
des Pflichtenheftes vor, dann kann der Lieferer 
die Details nach eigenen Vorstellungen ausfüh-
ren. Die Lieferzeit beginnt erst nach Klärung aller 
Details des Pflichtenheftes.

E2 Abnahme und Inbetrieb nahme
Nach der Fertigmeldung muss jede Anlage durch 
Fachpersonal des Bestellers im Werk Sulzbach/ 
Murr auf alle Funktionen geprüft und abgenom-
men werden. Für eventuelle Nachbesserungen 
muss vom Besteller eine angemessene Frist 
eingeräumt  werden.

Insbesondere sind auf die Einbauvorschriften der 
Borntraeger GmbH für Waagen, Dosiercomputer 
und SPS-Steuerungen mit Leistungsteil zu beach-
ten.

Unabhängig von der Regelung über die 
 Verrechnung der Montagekosten werden die 
Kosten für die Inbetrieb nahme beim Besteller stets 
gegen  Einzel berechnung ausgeführt. Zur Inbe-
triebnahme beim Besteller stellt der Lieferer Fach-
personal auf Nachweis gegen Berechnung zur 
Verfügung. Bei Inbetrieb nahme durch den Bestel-
ler übernimmt der Lieferer keine Haftung für In 
betriebnahmefehler und Inbetrieb nahmeschäden.

E3 Haftung und Mängel
Bei Beseitigung von Gewährleistungsansprüchen 
vergütet der Besteller dem Lieferer die  Verrech-
nungssätze für Arbeitszeit mit Zuschlägen.

Als Arbeitszeiten gelten die Reisezeiten, Tätig-
keitszeiten, nicht selbst zu vertretende Warte-
zeiten, sowie Fehlerortungszeiten, d.h. Zeiten, die 
anfallen, bis der Fehler in der Anlage erkennbar 
oder reproduzierbar ist. Ferner vergütet der Be-
steller die Reisekosten, Tages- und Nachtspesen 
und Kosten für Zoll abfertigung.

Die anfallenden Normalzeiten zur Fehlerbesei-
tigung sowie die zu ersetzenden fehlerhaften 
Bauteile oder Baugruppen gehen zu Lasten des 
Lieferers.

E4 Gewährleistungsfrist
Für die Gewährleistungsfrist gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen. Darüber hinaus gehende 
Garantieleistungen werden nicht gewährt.

E5 Nachlieferungen
Sämtliche vom Lieferer verwendeten Komponen-
ten sind mindestens 3 Jahre nach Auslieferung 
der Anlage kurzfristig erhältlich. Bei Zukaufteilen, 
die vom Handel während dieser Zeit nicht mehr 
geliefert werden, stellt der Lieferer systemkompa-
tible Teile zur Verfügung.

E6 Gültigkeit der Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen der AGBs  unwirk-
sam oder nichtig sein oder werden, so berührt 
dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
dieser AGBs nicht.
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